
 

Teilnahmebedingungen für Marktteilnehmer

Kontakt:   Verein Klotener Adventsmarkt
c/o Stadt Kloten, Zentrumsmanagement
Schaffhauserstrasse 136
8302 Kloten
stadtplatz@kloten.ch

OK Klotener-Adventsmarkt  September 2023

1.  Der  Klotener Adventsmarkt findet vom 1. bis 22. Dezember 2023 eingangs Stadthauspassage statt. Er ist täglich 
von 11 bis 20 Uhr geöffnet. 

2.       Auf den Stufen zur Stadthauswiese kann das Gekaufte konsumiert werden. 

3 .   Teilnahmeberechtigt sind Privatpersonen, Vereine, Gewerbetreibende und Detaillisten mit Wohn- oder 
Geschäftssitz in Kloten und Umgebung sowie auswärtige Gewerbetreibende,  Kunsthandwerker/innen. 
Professionelle Marktfahrer werden nach Überprüfung durch das OK zugelassen. 
Das OK behält sich vor, Marktteilnehmer auszuschliessen, wenn das Angebot bzw. Sortiment nicht der Idee 
eines Adventmarkte s  entspricht. 

4 .  Die Anmeldung erfolgt Online unter www.kloten.ch/anmeldungadventsmarkt. Die Standplätze werden in der 
Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Die Zuteilung erfolgt durch das OK. 

 
5.   Die Markthäuschen werden zu Verfügung gestellt. Sie messen 2x2m und sind abschliessbar. Eigene Stände und Food- 

Trucks sind nicht zugelassen. 

6.   Für jeden Stand wird ein Stromanschluss 230V/10A/Stecker Typ13 zur Verfügung gestellt; die Kosten 
dafür sind inkludiert. Für die Beleuchtungskörper sowie Kabel im Stand ist der Teilnehmer selber 
verantwortlich. Der Anschlusswert (Watt) der Lampen und allfälligen zusätzlichen Geräte muss bei der 
Anmeldung deklariert werden. Zusätzliche Anschlüsse sind kostenpflichtig. 

Elektrische Heizgeräte oder eine Neonbeleuchtung sind nicht erlaubt. Sämtliche elektrischen Verbraucher/ 
Stecker müssen bei Inbetriebnahme bzgl. Sicherheit in Ordnung sein, ansonsten ein Betrieb durch den 
Veranstalter abgelehnt werden kann. 

7.   Jeder Teilnehmer ist für Ordnung und Sauberkeit in und um seinen Stand selber verantwortlich. 
Nachträgliche Reinigungs- und Aufräumarbeiten werden den Mietern verrechnet.  

8.      Preise: CHF 150.- für 2 Tage, Folgetage je CHF 50.- 

9.      Über die Zulassung entscheidet das Organisationskomitee. Insbesondere werden Absagen erteilt, wenn: 
- zu viele Aussteller dasselbe Produkt anbieten 
- sich politische oder religiöse Organisationen präsentieren möchten 
- Aussteller keinen Bezug zur Weihnachtszeit haben /herstellen 


